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1
Einleitung

Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends
wird für Deutschland als eine Dekade der
Entstaatlichung in die Geschichtsbücher
eingehen. Zum einen wurden die finanziel-
len Ressourcen des Staates massiv reduziert
und damit seine Möglichkeiten, die Zu-
kunft aktiv zu gestalten. Zum anderen wur-
den dem Zentralstaat wichtige Kompeten-
zen entzogen, wobei die aktuelle Diskus-
sion über die Föderalismusreform II ver-
deutlicht, dass dieser Prozess noch lange
nicht am Ende ist.

Prominente Soziologen sehen in dieser
Entwicklung eine unvermeidbare Konse-
quenz der Globalisierung. So stellte bei-
spielsweise Ulrich Beck (1997, S. 190) fest:
„Nationalstaaten leider unter einer Krank-
heit zum Tode: Steuerschwund“. Damit er-
scheint als nahezu zwangsläufig, dass der
nationalstaatlichen Politik immer mehr die
finanziellen Grundlagen entzogen werden.

Der Vergleich mit anderen hoch ent-
wickelten Ländern zeigt jedoch, dass sich
die meisten Nationalstaaten in diesem
Jahrzehnt sehr gut behaupten konnten.
Trotz eines sehr hohen Globalisierungs-
tempos ist es im Durchschnitt nicht zu ei-
nem Rückgang der Einnahmenbasis der öf-
fentlichen Hand gekommen. Die Staats-
quoten blieben dementsprechend weitge-
hend unverändert.

Der deutsche Sonderweg beim Ressour-
cenentzug spiegelt sich auch bei den öko-
nomischen Handlungskompetenzen des
Zentralstaats. Obwohl der Bund durch den
Föderalismus von vornherein in seinen
Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt
ist, gehen starke Bestrebungen dahin, seine
Spielräume noch weiter einzuengen.

gleichheit und einer Erosion des Wohl-
fahrtsstaates. Da dieser bisher als wichtigste
Klammer für das Staatsempfinden der Bür-
ger dient, gefährdet die Entstaatlichung
auch die politische Stabilität des Landes.

2
Der Ressourcenentzug

Wenn man die Rolle des Staates beschnei-
den möchte, muss man ihm seine finan-
ziellen Ressourcen entziehen. Politökono-
misch lässt sich dies am einfachsten im
Rahmen eines zweistufigen Prozesses be-
werkstelligen. In einem ersten Schritt wer-
den umfangreiche Steuerentlastungen vor-
genommen. Da eine solche Maßnahme
höchst populär ist, stellen sich hierfür kei-
ne größeren politischen Hindernisse. Bei
unveränderten Ausgaben ergibt sich da-
durch eine steigende Neuverschuldung.
Wenn man gleichzeitig in der Bevölkerung
eine hohe Angst vor der Staatsverschul-
dung schürt, wird alsbald ein hoher politi-
scher Druck für Ausgabenkürzungen ge-
schaffen. Deren Umsetzung stellt dann die
zweite Stufe des Ressourcenentzugs dar, an
dessen Ende eine reduzierte Staatsquote
steht.

Dieses Vorgehen lässt sich für dieses
Jahrzehnt an der Entwicklung der Ein-
nahmenquote (Staatseinnahmen in Rela-
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Eine der entscheidenden Fragen für die Zukunft der deutschen Gesellschaft und Wirtschaft ist die Rolle des Staates. Obwohl der Staat
in diesem Jahrzehnt bereits einen sehr weitgehenden Ressourcenentzug zu verbuchen hat, sind die meisten Bürger der Auffassung, dass
die öffentlichen Ausgaben viel zu hoch seien. Aus diesem Grund finden populistische Steuersenkungsversprechen in der Öffentlichkeit
derzeit nachhaltiges Gehör. Der Beitrag zeigt, wie weit die „Entstaatlichung“ Deutschlands bereits gediehen ist und welche negativen
Auswirkungen sich dadurch für die Zukunftsfähigkeit des Landes ergeben. Wer unter diesen Umständen dem Staat noch mehr Mittel
entzieht, versündigt sich an den Entwicklungschancen unserer Kinder und Jugendlichen.

Die nur in Deutschland festzustellende
Entmachtung des Staates ist vor allem auf
ein gestörtes Staatsverständnis in weiten
Teilen der Bevölkerung zurückzuführen.
Der Staat wird in den Medien überwiegend
als Antagonist seiner Bürger dargestellt und
dementsprechend in der breiten Öffent-
lichkeit so auch wahrgenommen. In die-
sem staatsfeindlichen Umfeld fällt es der
Politik extrem schwer, die Notwendigkeit
einer angemessenen Ressourcenausstat-
tung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und
es fehlt unter diesen Voraussetzungen auch
an der Bereitschaft, dem Staat zusätzliche
Kompetenzen zu geben, um ihm eine akti-
ve, gestaltende Rolle zu ermöglichen. So ge-
sehen ist es nicht überraschend, dass die
Wirtschaftspolitik in diesem Jahrzehnt eine
überwiegend passive Rolle eingenommen
hat. Sie hat sich im Wesentlichen darauf
konzentriert, den Staat zurückzubauen.

Der Prozess der Entstaatlichung wird
von den meisten Ökonomen positiv gese-
hen: Indem sich der Staat aus dem Wirt-
schaftsgeschehen zurückzieht, werden grö-
ßere Freiräume für den Markt geschaffen,
von dem man bessere Ergebnisse erwartet
als von den Entscheidungen der politisch
Verantwortlichen. Bei dieser Argumenta-
tion sollte jedoch zunächst die Tatsache zu
denken geben, dass die europäischen Nach-
barländer – völlig unabhängig von der Aus-
richtung der Regierungsparteien – sich fast
durchweg für einen anderen Weg entschie-
den haben. Und man sollte sich fragen, wie
es der deutschen Volkswirtschaft gelingen
kann, sich im internationalen Wettbewerb
auf Dauer als eine Gruppe schlecht organi-
sierter Individuen zu behaupten.

Schon jetzt ist zu erkennen, dass sich
die Entstaatlichung zulasten der Zukunfts-
investitionen in dem Bereichen Bildung
und Infrastruktur auswirkt. Sie führt zu-
dem zu einer wachsenden sozialen Un-
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tion zum Bruttoinlandsprodukt) und der
Staatsquote (Staatsausgaben in Relation
zum Bruttoinlandsprodukt) sehr gut ver-
deutlichen. Ausgehend von einer relativ 
geringen Neuverschuldung wurden in der
ersten Stufe mit der Steuerreform 2000
weitreichende Steuersenkungen beschlos-
sen. Sie führten zu einem drastischen Rück-
gang der Steuerquote (Steuereinnahmen in
Relation zum Bruttoinlandsprodukt) von
24,2 % im Jahr 2000 auf 21,8 % im Jahr
2004. Die Neuverschuldung stieg dadurch
– wie auch durch eine konjunkturelle Ab-
schwächung – stark an und erreichte in den
Jahren 2003 und 2004 Werte von rund 4 %,
die die 3 %-Grenze des Vertrags von Maas-
tricht deutlich überschritten. Dies sorgte
für einen starken politischen Druck, durch
Ausgabenkürzungen wieder ausgeglichene
öffentliche Haushalte zu erreichen. Wie 
Abbildung 1 verdeutlicht, setzte diese zwei-
te Stufe in den Jahren 2003 und 2004 ein.
Das Ergebnis des Ressourcenentzugs ist ein
Rückgang der Staatsquote von 48 % im
Jahr 1999 auf 43,5 % im Jahr 2008. Bei 
einem Bruttoinlandsprodukt von rund
2.620 Mrd. € könnte der Staat heute über
118 Mrd. € jährlich mehr verfügen, wenn
der Ressourcenentzug ausgeblieben wäre.

Bei diesem massiven Aderlass inner-
halb einiger weniger Jahre hätte man er-
warten können, dass von nun an die Stabi-
lisierung der öffentlichen Einnahmen im
Vordergrund der Finanzpolitik stehen
würde. Tatsächlich wurde dieser Eindruck
geschaffen, als die Große Koalition im
Herbst 2005 die höchst unpopuläre Ent-
scheidung traf, die Mehrwertsteuer um drei
Prozentpunkte im Jahr 2007 zu erhöhen.
Doch die gesamten Mehreinnahmen von
rund 23 Mrd. € wurden verwendet, um die
Unternehmenssteuerreform 2009 und die
Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenver-
sicherung von 6,5 % auf 3,3 % zu finanzie-
ren (Tabelle 1). Dementsprechend liegt die
Einnahmenquote im Jahr 2008 mit 43,3 %
um einen halben Prozentpunkt unter dem
Niveau des Jahres 2006.

Die weiteren Planungen der Regierung
kann man dem deutschen Stabilitätspro-
gramm vom Dezember 2007 entnehmen.
Danach soll die Staatsquote von 43,5 % im
Jahr 2008 auf 41,5 % im Jahr 2011 gesenkt
werden. Legt man die Werte des Bruttoin-
landsprodukts von 2008 zugrunde, ergibt
sich dadurch ein zusätzlicher Ressourcen-
entzug von 79 Mrd. € pro Jahr. Die Ein-
nahmenquote soll von 43,3 % auf 42 % ge-
senkt werden.

Über den gesamten Zeitraum von 1999
bis 2011 würde damit der Ressourcenent-
zug 6,5 Prozentpunkte des Bruttoinlands-
produkts betragen, was einem absoluten
Betrag von 170 Mrd. € entspricht (auf der
Basis der Werte des Bruttoinlandsprodukts
von 2008).

Wie schon erwähnt, wird ein solcher
Prozess in der öffentlichen Diskussion häu-
fig mit den Zwängen der Globalisierung er-
klärt. Der Steuerwettbewerb zwischen den
Nationalstaaten zwinge diesen ein „race to
the bottom“ auf, das sich unvermeidbar in
einer Erosion der Einnahmebasis nieder-
schlagen müsse. Zudem wird selbst die 
finanziell stark reduzierte Position des
deutschen Staates von vielen Ökonomen
nach wie vor als überhöht angesehen. So
stellen beispielsweise die führenden deut-
schen Wirtschaftsforschungsinstitute in 
ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst
2007 fest:

„Auch wenn eine durchgreifende Steuer-
senkung aus heutiger Sicht unrealistisch
scheint, weil sie von der Politik derzeit
mehrheitlich nicht gewünscht wird, sehen

die Institute darin nach wie vor einen we-
sentlichen Beitrag für ein höheres Poten-
tialwachstum und für eine höhere Beschäf-
tigung in Deutschland.“ (Projektgruppe
Gemeinschaftsdiagnose 2007, S. 57).

Die These eines durch die Globalisie-
rung ausgelösten Steuerschwunds, der die
Handlungsspielräume des Nationalstaates
einschränke, lässt sich empirisch relativ
einfach überprüfen. Nimmt man die Ein-
nahmenquote als umfassenden Indikator
der Möglichkeiten eines Staates, sich finan-
zielle Ressourcen zu beschaffen, kann man
für die Zeit von 1998 bis heute feststellen,
dass es sowohl in der Gruppe der OECD-
Länder als auch in den Mitgliedstaaten der
EU-15 (ohne Deutschland) möglich gewe-
sen ist, die finanzielle Basis nahezu kons-
tant zu halten (Abbildung 2).

Der Steuerschwund ist somit kein ge-
nerelles, dem Druck der Globalisierung ge-
schuldetes Phänomen, sondern eine rein
deutsche Entwicklung. Bei einer disaggre-
gierteren Betrachtung kann man zudem er-
kennen, dass es den Staaten sogar bei den
Unternehmenssteuern möglich gewesen ist,

Abb. 1: Staatsquote und Einnahmenquote in Deutschland
1999-2011 - in % -

Quelle: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2008;
Bundesministerium der Finanzen 2007.
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Tabelle 1: Finanzielle Belastungen und Entlastungen 2007 und 2008 
– in Mrd. Euro –

Belastungen Entlastungen
Erhöhung der Umsatzsteuer 21,1 Senkung des Beitrags zur 25,0
um 3 Prozentpunkte Arbeitslosenversicherung von 

6,5 % auf 3,3 %
Anhebung der Versicherungssteuer 1,8 Steuerliche Förderung von 4,1

Wachstum und Beschäftigung
Abschaffung Eigenheimzulage 1,5 Unternehmenssteuerreform 5,0
Abbau Steuervergünstigungen 4,1
(z. B. Kürzung der Pendlerpauschale)
Einführung der „Reichensteuer“ 1,3
Gesamt 29,8 Gesamt 34,1

Quelle: Bundeswirtschaftsministerium 2008.
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ein im Vergleich zum Bruttoinlandspro-
dukt konstantes Aufkommen zu generie-
ren (Tabelle 2). Das vielfach befürchtete
„race to the bottom“ ist also ausgeblieben.
Wenn in der Öffentlichkeit häufig der Ein-
druck erweckt wird, dass in allen Ländern
die Steuern gesenkt werden, so beruht das
darauf, dass in der Regel zwar die Steuer-
sätze für Unternehmen gesenkt wurden,
wobei jedoch gleichzeitig die Bemessungs-
grundlagen verbreitert wurden, sodass es
im Ganzen zu keiner Verminderung der
Einnahmen gekommen ist.1

Bei einer nahezu unveränderten Ein-
nahmesituation lässt sich für die beiden
Ländergruppen auf der Ausgabenseite eine
konstante Staatstätigkeit konstatieren. Dies
hat dazu geführt, dass Deutschland, das
noch vor zehn Jahren eine Staatsquote wie
die anderen EU-15 Länder aufgewiesen
hat, sich von diesen Volkswirtschaften ent-
fernt und deutlich an die größere Gruppe
der OECD-Länder angenähert hat. Der
deutsche Staat hat sich damit von einem
kontinental-europäischen und skandinavi-
schen Modell weg- und zu einer Gruppie-

rung hinbewegt, zu der neben angelsächsi-
schen und osteuropäischen Ländern auch
Schwellenländer wie die Türkei oder Korea
zählen (Abbildung 3).

Diese durch den Ressourcenentzug aus-
gelöste Entwicklung zeigt sich besonders
deutlich, wenn man für die OECD-Länder
die Staatsausgaben je Bürger ermittelt. Diese
unterscheiden sich von der Staatsquote da-
durch, dass – gemessen am Bruttoinlands-
produkt pro Kopf – reiche Länder wie bei-
spielsweise Irland, Luxemburg oder die
Schweiz auch bei einer niedrigen Staatsquo-
te über einen relativ hohen Geldbetrag je
Bürger verfügen können. Nimmt man die-
sen Indikator als Messgröße für die Leis-
tungsfähigkeit eines Staates, werden nur in
den angelsächsischen Ländern (nicht aber
im Vereinigten Königreich) und in Süd-
europa weniger öffentliche Mittel pro Bürger
eingesetzt als in Deutschland (Abbildung 4).

Die geringe Ausstattung des deutschen
Staates mit finanziellen Mitteln ist deshalb
auch eine wichtige Erklärung für die weit
unterdurchschnittlichen öffentlichen Bil-
dungsausgaben. Mit einem Wert von 4,3 %
in Relation zum Bruttoinlandsprodukt lag
Deutschland im Jahr 2004 auf dem viert-
letzten Platz der EU-27-Länder. Dies schlägt
sich in unterdurchschnittlichen Ausgaben
je Schüler auf allen Ebenen der Ausbildung
nieder (Tabelle 3). Im Vergleich zu Schwe-
den, das in diesem Bereich international
führend ist, werden die Defizite besonders
deutlich (zur Bildungspolitik vgl. auch All-
mendinger/Helbig in diesem Heft).

Dass der Ressourcenentzug zu erhebli-
chen Defiziten bei der Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Sektors geführt hat, zeigt
sich auch in einem extrem niedrigen Ni-
veau an Infrastrukturinvestitionen. Bezieht
man diese auf das Bruttoinlandsprodukt,
findet sich Deutschland mit einem Wert
von 1,6 % auf dem zweitletzten Platz der
EU-27. Im Vergleich zum Euroraum beträgt
das Defizit einen vollen Prozentpunkt. Die
Auswirkungen der unzureichenden öffent-
lichen Ausgaben, vor allem im Verkehrsbe-

1 Viele Länder betreiben in dieser Hinsicht ein sehr
erfolgreiches „Steuer-Marketing“. So wirbt Öster-
reich seit Langem mit seinen niedrigen Steuersät-
zen um deutsche Unternehmensansiedlungen. 
Eine Analyse des Sachverständigenrates (2006, 
Tz. 104) zeigt jedoch, dass ein typisiertes mittel-
ständisches Modellunternehmen in Österreich
mehr Steuern bezahlen müsste als in Deutschland,
wobei die Berechnung die ab 2008 eingetretene
Senkung der deutschen Unternehmenssteuerbe-
lastung nicht berücksichtigt.
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Tabelle 2: Aufkommen der Steuern auf Kapital und Unternehmens-
einkommen 1998 und 2005 – in % des Bruttoinlandprodukts –
Jahr 1998 2005
Steuern auf Kapital- und Vermögenseinkommen EU 13 5,8 5,9
(„Capital and business income“) D 5,5 5,3
Steuern auf Vermögen („Stocks wealth of capital“) EU 13 2,6 2,7

D 1,1 1,1

Quelle: Europäische Kommission 2007.
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Nachteilen verbunden. Dies gilt insbeson-
dere für den Bereich der Bildungspolitik, für
die dem Bund jegliche Kompetenzen ent-
zogen worden sind. Dies gilt insbesondere
für die Bildungsplanung, die im alten Arti-
kel 91b GG (Bildungsplanung und Förde-
rung der Forschung) wie folgt geregelt war:

„Bund und Länder können auf Grund
von Vereinbarungen bei der Bildungspla-
nung und bei der Förderung von Einrich-
tungen und Vorhaben der wissenschaftli-
chen Forschung von überregionaler Be-
deutung zusammenwirken“.

In der Neufassung ist die Kooperation
bei der Bildungsplanung ersatzlos gestri-
chen. Zudem wird in Artikel 104b GG ein
Kooperationsverbot etabliert, wonach der
Bund den Ländern nur für jene Bereiche
Finanzhilfen gewähren darf, bei denen 
er über Gesetzgebungsbefugnisse verfügt.
Aufgrund der ausschließlichen Kompetenz
der Länder für die schulische Bildung sind

Struktur des Landes neu zu ordnen. Den
Anfang machte eine von Bundestag und
Bundesrat im Jahr 2003 eingesetzte „Kom-
mission von Bundestag und Bundesrat zur
Modernisierung der bundesstaatlichen
Ordnung“. Sie scheiterte im Jahr 2004, ins-
besondere an der Frage der Neuordnung
der Kompetenzen in der Bildungspolitik.
Durch die Koalitionsvereinbarungen der
Großen Koalition kam es im Herbst 2005
zu einem neuen Anlauf, der bereits im Juni
2006 zur Verabschiedung des Gesetzes zur
Änderung des Grundgesetzes und des Fö-
deralismusreform-Begleitgesetzes führte.

Als positiv mag man die striktere Ab-
grenzung der Gesetzgebungszuständigkei-
ten werten. Dadurch sollen in Zukunft
nicht mehr rund 60 % der Bundesgesetze
die Zustimmung des Bundesrates benöti-
gen, sondern nur noch ein Drittel. Aus der
Sicht der Handlungsfähigkeit des Bundes
ist die Reform jedoch auch mit erheblichen

reich, wurden in einer vom Bundesverband
der Deutschen Industrie in Auftrag gegebe-
nen Studie wie folgt beschrieben:

„Die Wohlstands- und Wachstumsver-
luste durch unterlassene Verkehrsinfra-
strukturinvestitionen sind massiv. Hochge-
rechnet entsteht über die durchschnittliche
Nutzungsdauer vieler Projekte pro inves-
tierter Milliarde ein volkswirtschaftlicher
Bruttonutzen von etwa 5,2 Mrd. € bzw. ein
Wohlstandsgewinn (Nettonutzen) in Höhe
von 4,2 Mrd. €. Allein die volkswirtschaft-
lichen Schäden durch Straßenverkehrs-
staus werden auf bis zu 102 Mrd. € pro
Jahr veranschlagt“ (BDI 2008).

Insgesamt gesehen hat die Entstaatli-
chung in der Form des Ressourcenentzugs
also zu erheblichen Defiziten bei den Zu-
kunftsinvestitionen des Landes geführt, die
sich früher oder später in einer mangeln-
den Standortqualität und einem Verlust an
internationaler Wettbewerbsfähigkeit nie-
derschlagen werden. Das zentrale Problem
besteht dabei darin, dass sich solche nega-
tiven Entwicklungen erst mit einer großen
zeitlichen Verzögerung manifestieren. Doch
wenn sie ins allgemeine Bewusstsein drin-
gen, ist der kumulierte Rückstand so groß,
dass er nur sehr allmählich und unter
großen Anstrengungen wieder aufgeholt
werden kann.

3
Der Kompetenzentzug

Im Vergleich zu anderen hoch entwickelten
Ländern zeichnet sich Deutschland durch
einen sehr ausgeprägten Föderalismus aus.
Bei der dadurch relativ schwachen Stellung
des Zentralstaates würde man in Anbe-
tracht der zunehmenden Globalisierung
erwarten, dass die politisch Verantwortli-
chen bemüht sind, die Position des Bundes
zumindest auf jenen Feldern zu stärken, die
für die internationale Wettbewerbsfähig-
keit der Volkswirtschaft von Bedeutung
sind. Da durch die wachsende globale Ver-
flechtung weltwirtschaftliche Schocks stär-
ker auf die heimische Ökonomie durch-
schlagen, wäre zudem eine größere kon-
junkturpolitische Handlungsfähigkeit des
Zentralstaates von Vorteil.

3.1 FÖDERALISMUSREFORM I

In diesem Jahrzehnt sind große Bemühun-
gen unternommen worden, die föderale

Tabelle 3: Ausgaben je Schüler in US-Dollar 2004 
Primarbereich Sekundarbereich I Sekundarbereich II Universitäts- 

(allgemeinbildende ausbildung
Schulen) (ohne Forschung)

Deutschland 4,948 6,082 6,748 7,724
Schweden 7,469 7,836 8,218 8,355
OECD Durchschnitt 5,832 6,909 7,884 7,951

Quelle: OECD 2007.

Abb. 4: Öffentliche Ausgaben pro Kopf 2008 - in Euro -

Quelle: IMF World Economic Outlook, Database und OECD
Economic Outlook; eigene Berechnungen des Autors.
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damit Finanzhilfen des Bundes für den Bil-
dungsbereich nicht mehr möglich. Im
Hochschulwesen stehen dem Bund – im
Rahmen der konkurrierenden Gesetzge-
bung – zwar weiterhin Kompetenzen zu,
durch einen neu geschaffenen Artikel 72
Abs. 3 GG können die Länder jedoch unter
anderem für Hochschulzulassung und
Hochschulabschlüsse abweichende Rege-
lungen treffen. Zudem wurde in Artikel 91a
GG die bisherige „Gemeinschaftsaufgabe“
des Ausbaus und der Neubaus von Hoch-
schulen getilgt. Damit hat der Bund auf
Feldern, die für die Zukunftsfähigkeit des
Landes von zentraler Bedeutung sind, jeg-
liche Kompetenz verloren. Dies ist eine im
internationalen Vergleich völlig unge-
wöhnliche Konstellation. So stellte Hans-
Peter Schneider (2006, S. 22) in der An-
hörung zur Föderalismusreform fest:

„Selbst in Staaten mit einem stark de-
zentralisierten Bildungs- und Erziehungs-
wesen, wie Australien, Kanada oder den
USA, wird die substanzielle Beteiligung der
Zentralregierung, sei es in Form von Richt-
linien oder Programmen oder auch nur
durch Mischfinanzierung bestimmter Auf-
gaben, nicht ernsthaft in Frage gestellt.“ 

„Die kalte Revolution“, wie es Michael
Naumann in „Die Zeit“ vom 2. März 2006
nannte, hat dazu geführt, dass in Deutsch-
land keinerlei Bildungsplanung mehr mög-
lich ist. Der Bund, der in der Lage wäre, zu-
sätzliche Mittel bereitzustellen, ist dafür
nicht mehr zuständig, und die Länder ha-
ben jeweils für sich kaum Möglichkeiten,
den finanziellen Rahmen für die Bildungs-
politik auszuweiten. Faktisch läuft dies auf
eine erhebliche Einschränkung der Hand-
lungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des
Staates insgesamt hinaus.Was in Anbetracht
der massiven Defizite in der deutschen Bil-
dungspolitik eigentlich anzustreben gewe-
sen wäre, ist eine Regelung, die in der Urfas-
sung des Art. 106 Abs. 3 GG zu finden ist:

„Der Bund kann durch Bundesgesetz,
das der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, einen Teil der Einkommens- und Kör-
perschaftsteuer zur Deckung von (…) Zu-
schüssen, welche Ländern zur Deckung
von Ausgaben auf dem Gebiete des Schul-
wesens (…) zu gewähren sind, in Anspruch
nehmen“.2

3.2 FÖDERALISMUSREFORM II

Eine zweite Möglichkeit für eine weitrei-
chende Entmachtung des Staates bietet die
Föderalismusreform II. Dazu haben Bun-

destag und Bundesrat am 15. Dezember
2006 beschlossen, eine gemeinsame Kom-
mission zur Modernisierung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen einzusetzen.
Im Mittelpunkt stehen dabei Vorschläge,
die darauf hinauslaufen, die konjunktur-
politischen Handlungsspielräume des Bun-
des einzuschränken. Diese werden bisher
durch Art. 115 GG geregelt. Danach dürfen
die aufgenommenen Kredite die Ausgaben
für Investitionen überschreiten, wenn dies
zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts erforderlich
ist. In der Regel wird die Notwendigkeit ei-
ner Reform dieser Vorschrift aus der Tatsa-
che abgeleitet, dass es in den letzten Jahr-
zehnten zu einer deutlich gestiegenen
Staatsverschuldung gekommen ist. Dabei
bleibt meist unerwähnt, dass diese Ent-
wicklung wesentlich auf die hohen und un-
vermeidbaren Lasten der deutschen Ein-
heit zurückzuführen ist und dass die hohen
Defizite der Jahre 2002 bis 2005 durch eine
extrem schlechte wirtschaftliche Entwick-
lung verursacht worden sind.

Eine weithin präferierte Lösung wird
im Modell der Schweizer Schuldenbremse
gesehen (Sachverständigenrat 2007a). Da-
bei handelt es sich um ein Konzept, dass ein
über den Konjunkturzyklus konstantes
Ausgabenwachstum anstrebt, womit es bei
konjunkturell schwankenden Einnahmen
zu Überschüssen in guten und Defiziten in
schlechten Jahren kommen soll. Defizite
sind also in der Höhe zulässig, in der die
mittelfristig geplanten Ausgaben höher
sind als die prognostizierten tatsächlichen
Einnahmen. Über den Zyklus hinweg wird
ein Ausgleich von Einnahmen und Ausga-
ben angestrebt, sodass der Schuldenstand
konstant bleibt. Auf den ersten Blick er-
scheint das Konzept durchaus überzeu-
gend. Bei genauerem Hinsehen muss man
allerdings feststellen, dass Defizite ex post,
vor allem bei nicht lehrbuchhaften Kon-
junkturverläufen, deutlich höher ausfallen
können als sie ex ante prognostiziert wor-
den sind. Die Differenz zwischen den
tatsächlichen und den zulässigen Defiziten
muss auf einem quantitativ begrenzten
Ausgleichskonto verbucht werden. Ist des-
sen Limit erreicht, ist grundsätzlich keine
weitere Neuverschuldung mehr möglich.

In der Praxis hätte eine Adaption dieses
Modells dazu geführt, dass der Bund be-
reits ab dem Jahr 2003 gezwungen gewesen
wäre, Überschüsse zu erzielen. In einer oh-
nehin wirtschaftlich sehr labilen Situation
hätte dies eindeutig prozyklisch gewirkt. Es

dürfte vor allem an den mit diesem kom-
plexen Regelwerk verbundenen massiven
Einschränkungen der Handlungsfähigkeit
des Staates liegen, dass die Schuldenbrem-
se über ihr Ursprungsland hinaus noch kei-
ne weitere Anwendung gefunden hat. Dass
das Modell dennoch gerade hierzulande ei-
nen sehr großen und reputierlichen Kreis
von Anhängern in Politik und Wissenschaft
gefunden hat, deckt sich mit dem Befund
eines für Deutschland spezifischen Trends
hin zur Entmachtung des Staates. Da stört
man sich dann weder an dem Problem,
dass Deutschland durch die Teilnahme an
der Währungsunion bereits auf einem
wichtigen Feld der Makroökonomie seine
Einflussmöglichkeiten verloren hat, noch
an der Tatsache, dass die Schuldenbremse
in der Schweiz de facto außer Kraft gesetzt
worden ist, als sie im Jahr 2003 erstmals
mit einer stärkeren konjunkturellen Ab-
schwächung konfrontiert wurde.

Im Rahmen der Föderalismusreform II
wurde auch eine noch weiterreichende
Form der Entmachtung des Staates disku-
tiert. Durch eine „Stärkung der Steuer-
autonomie der Länder“ (CDU 2008) sollen
diese eigenes Hebesatzrecht bei der Ein-
kommen- und Körperschaftssteuer er-
halten. Ein Steuerwettbewerb innerhalb
Deutschlands würde aller Voraussicht nach
zu einer Schwächung der Einnahmenbasis
des Staates führen. Während der Steuer-
wettbewerb zwischen Nationen dadurch
ausbalanciert wird, dass ein Gleichgewicht
von öffentlichen Leistungen und Abgaben
gewährleistet werden muss, kann dies bei
einem Steuerwettbewerb zwischen den
Bundesländern nicht mehr vorausgesetzt
werden. Durch das Wohnsitzprinzip bei
der Besteuerung würden Bezieher hoher
Einkommen bestrebt sein, sich in Bundes-
ländern mit niedrigen Einkommensteuern
niederzulassen. Das würde nicht mehr ei-
nen Wechsel ins Ausland, sondern lediglich
einen Umzug von Mannheim nach Lud-
wigshafen oder von Mainz nach Wiesbaden
erfordern. Zudem wäre es innerhalb eines
Landes schwierig, den überwiegenden Auf-
enthalt eines Steuerpflichtigen festzustel-
len. Gleichzeitig stehen öffentliche Güter,
wie z. B. die Universitäten, den Bürgern des
ganzen Landes zur Verfügung.

2 Der Verfasser verdankt den Hinweis auf diese
Quelle den Ausführungen von Hans-Peter Schnei-
der (2006).
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4
Das trojanische Pferd 
des bedingungslosen 
Grundeinkommens

Ein besonders weitreichender Vorschlag
zur Entstaatlichung Deutschlands ist so gut
getarnt, dass er von vielen Menschen be-
geistert unterstützt wird, die von seiner
Umsetzung besonders nachteilig betroffen
wären. Das „bedingungslose Grundein-
kommen“ verspricht jedem Bürger eine
staatliche Mindestunterstützung. Beim
Modell von Althaus (2006) erhält jeder
Bürger ein bedingungsloses Grundein-
kommen von 800 € pro Monat; das Modell
von Straubhaar (2007) sieht alternativ auch
ein Grundeinkommen von nur 600 € vor.
Das Bürgergeld sinkt mit wachsenden eige-
nen Einkünften. Bis zu einem Bruttoein-
kommen von 1.600 € im Monat werden
Einkommen mit einem Steuersatz von
50 % belastet, sodass sich bei einem Ein-
kommen von 1.600 € das Bürgergeld und
die Einkommensteuerzahlung ausgleichen.
Für Bruttoeinkommen von über 1.600 €
im Monat wird eine konstante Einkom-
mensteuer von 25 % erhoben. Vom steuer-
pflichtigen Einkommen wird das Bürger-
geld abgezogen, was auf das Jahr gerechnet
einem Grundfreibetrag von 9.600 € ent-
spricht.

Abgesehen davon, dass der Vorschlag
mit enormen fiskalischen Kosten ver-
bunden ist (Sachverständigenrat 2007b,
Tz. 335), würde er zu einer weitgehenden
Demontage des Sozialstaates führen. So
würden mit dem „bedingungslosen Grund-
einkommen“ zwei wichtige Pfeiler dieses
Systems, die Arbeitslosenversicherung und
die Soziale Pflegeversicherung, ersatzlos
entfallen. Abgeschafft würden auch die Be-
amtenpensionen, das Wohngeld, BAföG
und das Erziehungsgeld. Die gesetzliche
Krankenversicherung würde durch ein
Modell der Gesundheitsprämie in Höhe
von 200 € ersetzt werden. Dieser Betrag
wird vom Grundeinkommen abgezogen.
Auch das ohnehin schon geschwächte Sys-
tem der Gesetzlichen Rentenversicherung
würde weiter abgebaut. Die im Modell vor-
gesehene Bürgergeldrente würde maximal
1.400 € betragen. Sie setzt sich aus dem
Solidarischen Bürgergeld von 800 € und
einer Zusatzrente von maximal 600 € zu-
sammen. Die Möglichkeit für Bezieher
höherer Einkommen, über das Umlagesys-

tem eine gewisse Absicherung ihres Le-
bensstandards zu erreichen, wäre nicht
mehr gegeben.

Auch wenn die Umsetzungschancen
des Modells als gering einzuschätzen sind,
zeigen die Bestrebungen seiner Protagonis-
ten, dass es in Deutschland starke Kräfte
gibt, den Sozialstaat weitgehend zu de-
montieren. Gefährlich am Konzept des be-
dingungslosen Grundeinkommens ist das
Nebeneinander von unbezahlbaren staatli-
chen Transfers mit einem völligen Kahl-
schlag bei den bisherigen sozialen Siche-
rungssystemen. Im Falle der Umsetzung ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann
aufgrund der finanziellen Restriktionen
sämtliche staatlichen Leistungen auf einem
Niveau fixiert würden, das noch unter dem
heutigen Niveau des Arbeitslosengelds II
liegen würde. Der Sozialstaat würde zu ei-
nem Almosenstaat verkümmern.

5
Wie kann der Staat 
gerettet werden?

Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends
war keine gute Zeit für den deutschen Staat.
Er hat einen im internationalen wie im his-
torischen Vergleich einzigartigen Verlust an
finanziellen Ressourcen und politischen
Entscheidungskompetenzen erfahren. Die-
se Entwicklung geht einher mit einer wach-
senden Entfremdung der Bürger von ihrem
Staat, die sich in einer abnehmenden Wahl-
beteilung und schrumpfenden Mitglieder-
zahlen der Parteien ebenso äußert wie in ei-
nem immer stärker werdenden öffentli-
chen Ansehensverlust der Politiker. Es ist
deshalb nicht überraschend, dass sich Kon-
zepte, die auf eine offene oder verdeckte
weitere Entmachtung des Staates abzielen,
einer hohen Popularität erfreuen.

Im Kontext einer zunehmenden Glo-
balisierung ist dieser deutsche Sonderweg
äußerst gefährlich. Schon jetzt sind große
Defizite bei den Zukunftsinvestitionen zu
erkennen, und es wäre fatal, wenn es durch
die Föderalismusreform II dazu käme,
dass der Bund bei gravierenden weltwirt-
schaftlichen Schocks nicht mehr voll
handlungsfähig ist. Eine weitgehende De-
montage des Sozialstaates, wie sie von den
Anhängern des bedingungslosen Grund-
einkommens angestrebt wird, könnte die
Legitimation des Staates insgesamt infrage
stellen.3

Der erste Schritt zu einer Rettung des
Staates besteht aus mehr Transparenz. Die
deutsche Öffentlichkeit und dabei auch die
meisten „Intellektuellen“ sind durch ein
Dauerfeuer der Medien der festen Überzeu-
gung, dass dem Staat nach wie vor zu viele
Ressourcen zur Verfügung stehen. Auch
den meisten Politikern fehlt der Mut, den
hier dokumentierten Ressourcenentzug zu
problematisieren. Dringend erforderlich ist
deshalb ein umfassendes internationales
Benchmarking staatlicher Leistungen, vor
allem im Bereich von wachstums- und
nachhaltigkeitswirksamen Ausgaben.4

Die Hauptaufgabe liegt bei der Politik.
Wenn Politiker ständig bestrebt sind, die
Handlungsspielräume des Staates zu be-
schränken, stellen sie sich selbst ein Ar-
mutszeugnis aus und bestätigen die Bürger
in ihren Vorurteilen. Es wäre Aufgabe einer
jeden Bundesregierung, in transparenter
Weise die Verwendung der Abgaben zu
kommunizieren und dabei anhand inter-
nationaler Vergleiche dem Eindruck entge-
genzutreten, dass öffentliche Gelder über-
reichlich vorhanden seien. Allerdings wür-
de sich dann das Problem stellen, dass der
Spielraum für populistische Steuersen-
kungsversprechen reduziert wird. Da aber
alle Parteien derzeit mit diesem Marketing-
Instrument arbeiten, würde sein Verlust
keine Partei besonders benachteiligen.

3 Siehe dazu Böckenförde (1991, S. 171), der die
Wirklichkeit des modernen Sozialstaates wie folgt
beschreibt: „Die Legitimation des Staates (ergibt
sich) nicht so sehr aus seiner Verfassung als viel-
mehr aus der tätigen, sozialgewährenden Verwal-
tung; die inhaltliche Bestimmung des Politischen
durch das Soziale; Wohlfahrtsförderung und an-
gemessene Teilhabe am Sozialprodukt als Mittel
realer Freiheitssicherung (…): all das sind ent-
scheidende Kennzeichen des Sozialstaates westli-
cher Prägung wie er uns heute umgibt“.

4 Thöne (2004) zählt dazu vor allem folgende Be-
reiche: Schulwesen (einschließlich Kindergärten
und Auslandsschulen), Hochschulen und sonstiges
Bildungswesen (einschließlich Förderung von
Schülern und Studierenden), Wissenschaft und
FuE außerhalb der Hochschulen, familienpolitische
Maßnahmen (Kindergeld, Mutterschutz, Kinder-
betreuung u. dergl.), aktive Arbeitsmarktpolitik,
Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheits-
wesens, Umwelt- und Naturschutz (einschließlich
Reaktorsicherheit und kommunale Entsorgungs-
maßnahmen).
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